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§ 52a BRGO 1974 Berufung weiterer
Mitglieder des

Zentraljugendvertrauensrates
 BRGO 1974 - Betriebsrats-Geschäftsordnung 1974

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.06.2021

1. (1)Der Zentraljugendvertrauensrat kann für die Dauer seiner Tätigkeit die Berufung je eines weiteren Mitgliedes

für jeden Jugendvertrauensrat, der nicht durch ein gewähltes Mitglied im Zentraljugendvertrauensrat vertreten

ist, beschließen. Es können jedoch nur so viele weitere Mitglieder berufen werden, wie die Zahl der

Jugendvertrauensräte die Zahl der gewählten Mitglieder des Zentraljugendvertrauensrat übersteigt, höchstens

aber vier.

2. (2)Der Zentraljugendvertrauensrat hat bei der Berufung weiterer Mitglieder alle nicht durch ein gewähltes

Mitglied im Zentraljugendvertrauensrat vertretenen Jugendvertrauensräte zu berücksichtigen. Übersteigt die Zahl

der nicht vertretenen Jugendvertrauensräte die Zahl der weiteren Mitglieder, so sind die weiteren Mitglieder von

jenen Jugendvertrauensräten zu nominieren, die die jeweils größere Anzahl von jugendlichen Arbeitnehmern

vertreten.

3. (3)Der Beschluß des Zentraljugendvertrauensrates über die Berufung weiterer Mitglieder ist allen im

Unternehmen errichteten Jugendvertrauensräten bekanntzugeben. Die Jugendvertrauensräte, die nach dem

Beschluß des Zentraljugendvertrauensrates weitere Mitglieder namhaft zu machen haben, sind zugleich zur

Nominierung binnen einer vom Zentraljugendvertrauensrat festzusetzenden Frist aufzufordern.

4. (4)Jeder nominierungsberechtigte Jugendvertrauensrat hat durch Beschluß eines seiner Mitglieder als weiteres

Mitglied des Zentraljugendvertrauensrates namhaft zu machen. Die Nominierungsbeschlüsse sind dem

Vorsitzenden des Zentraljugendvertrauensrates unverzüglich mitzuteilen.

5. (5)Mit der vom Vorsitzenden des Zentraljugendvertrauensrates festzustellenden ordnungsgemäßen Nominierung

beginnt die Mitgliedschaft der weiteren Mitglieder. Sie sind der Unternehmensleitung, dem Zentralbetriebsrat,

dem nach dem Sitz des Unternehmens zuständigen Arbeitsinspektorats, der zuständigen freiwilligen

Berufsvereinigung und der zuständigen gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer sowie allen im

Unternehmen errichteten Jugendvertrauensräten bekanntzugeben. Die Jugendvertrauensräte haben für die

Bekanntmachung jeweils für den Bereich ihrer Betriebe zu sorgen.

6. (6)Die in den Zentraljugendvertrauensrat berufenen weiteren Mitglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten

wie die gewählten Mitglieder.
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